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Bitte beachten Sie dringend, dass 
der Visums-Einzahlungsnachweis zu 
Ihrem Interviewtermin als Zahlungs-
beleg vorgelegt werden muss und 
nicht der Kontoauszug oder Kopien 
von Zahlscheinen! Der Betrag für 
das Visum muss über ein Online-Zah-
lungsbestätigungsformular beglichen 
werden. Dieses finden sie unter 
http://www.roskosmeier.de/index.
php?visa_de.
• weitere Unterlagen wie z.B. das 
Formular I-20 A-B (akademische 
Programme, u.a. auch Sprachreisen). 
Diese Unterlagen sind nicht bei den 
konsularischen Vertretungen, son-
dern nur von der jeweiligen Sprach-
schule (Sprachreiseveranstalter) zu 
erhalten.
• einen adressierten, frankierten 
(bitte nur Briefmarken in EURO!) 
Rückumschlag, der groß genug für 
den Pass ist (kein Einschreiben). 

Schüler und Studenten müssen einen 
Wohnsitz außerhalb der USA nach-
weisen, den sie nicht aufzugeben 
beabsichtigen, und dass sie nach Be-
endigung des Schulbesuchs die USA 
verlassen werden. Da sich die Gründe 
und Umstände der Antragsteller sehr 
voneinander unterscheiden, kann die 
Art der zu erbringenden Nachweise 
nicht allgemeingültig festgelegt werden.

Weitere Informationen bzgl. den Vi-
sumsbestimmungen finden Sie unter:
www.us-botschaft.de.

Seit dem 30.09.2004 gibt es ver-
schärfte Einreisebestimmungen für 
Reisende mit oder ohne Visum. Bitte 
rechnen Sie am Zoll mit längeren 
Wartezeiten, da von jedem Reisenden 
ein Lichtbild und ein Fingerabdruck 
genommen wird.

Ihr Sprachreisen Team

Stand: September 2006
Angaben ohne Gewähr

Es kann bei den Buchungen der 
Termine zu längeren Wartezeiten 
kommen, deshalb sollten die Termine 
zurzeit mindestens 8 Wochen vor  
Abreise gebucht werden. 
Dies kann telefonisch unter der Nummer 
des Visa-Informationsdienstes erfolgen: 
0900 – 85 00 55 (€ 1,86/Min.), 
zwischen 7:00 – 20:00 Uhr, 
Montag – Freitag.

Wichtig!
Die Botschaft erlaubt keine Handys, 
elektronischen Geräte, Rucksäcke, 
Aktenkoffer und Kinderwagen im 
Gebäude. Die Gegenstände können 
nicht zur Aufbewahrung abgegeben 
werden!

Das Visum wird dem Antragsteller 
ca. 14 Tage nach seinem persön-
lichen Termin bei der US-Vertretung 
zugeschickt. 
Das Visum kostet ca. € 80.-.
Jeder, der ein Visum beantragt, wird 
im „Student and Exchange Visitor In-
formation System“ (SEVIS) registriert 
und zahlt hierfür eine staatliche  
Registrierungsgebühr von US$ 100.-.

Der Visumsantrag
Für ein Visum müssen folgende Un-
terlagen eingereicht werden: 
• bei deutschen Staatsbürgern den 
mindestens für die Dauer des Aufent-
haltes gültigen Reisepass
• ein elektronisches Antragsformular. 
Das Antragsformular muss online auf 
der Website http://evisaforms.state.gov 
ausgefüllt werden
• ein Foto gemäß den Visabestim-
mungen (nähere Informationen unter 
http://german.germany.usembassy.
gov/germany-ger/visa/foto.html)
• Nachweis Ihrer Absicht, die USA 
nach einem vorübergehenden Auf-
enthalt wieder zu verlassen
• für jeden Antrag eine Visums-Zah-
lungsbestätigung über die Visums-
Antragsgebühr.

Liebe USA-Reisende,

wir möchten auf die Visabestimmungen
für Sprachreiseteilnehmer in die USA 
aufmerksam machen. Jeder, der in 
den USA an einem Sprachkurs mit 
mehr als 18 Zeitstunden pro Woche 
teilnehmen möchte, benötigt ein 
Studentenvisum sowie einen ma-
schinenlesbaren, gültigen Reisepass. 
Pässe, die nach dem 26.10.2005 
neu ausgestellt wurden, müssen ein 
Digitalfoto enthalten.

Alle Kunden, deren Sprachkurs mehr 
als 18 Wochenstunden beinhaltet, 
müssen einen persönlichen Termin 
bei der US-Vertretung vereinbaren, 
um das Visum zu beantragen.

Aktuell erteilen folgende 
US-Vertretungen die Visa:

US Botschaft Berlin
Clayallee 170
14195 Berlin

US Konsulat Frankfurt
Gießener Straße 30
60435 Frankfurt

US Konsulat München
Königinstraße 5
80539 München

Die US-Vertretung in Berlin
ist für Kunden aus den folgenden 
Bundesländern zuständig: Berlin, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg, Hamburg und Bremen.

Die US-Vertretung in Frankfurt
ist für Kunden aus Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und dem Saarland 
zuständig.

Die US-Vertretung in München
ist für Kunden aus Bayern zuständig.

USA Visa-Info
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